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In Weischlitz ist 
WIEDER CARNEVAL

Restkarten 
erhältlich in der Bäckerei Müller, 

Weischlitz

Weiberfasching: Donnerstag 16.02.23
Samstagsfasching: Samstag 18.02.23
Kinderfasching: Dienstag 21.02.23
Elster-Tanz-Spektakel: Samstag 25.02.23
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Amtliche Bekanntmachungen

Öffentliche Bekanntmachung der Ergebnisse der Wahl zum  
Bürgermeister der Gemeinde Weischlitz am 8. Januar 2023

Der Gemeindewahlausschuss hat in seiner öffentlichen Sit-
zung am 09.01.2023 das amtliche Endergebnis zur Bürgermeis-
terwahl entsprechend § 50 Abs. 4 Kommunalwahlordnung 
(KomWO) festgestellt.
Gemäß § 51 Abs. 2 KomWO wird das Ergebnis der Wahl hier-
mit öffentlich bekannt gemacht.
Bei der Bürgermeisterwahl in der Gemeinde Weischlitz wurde 
folgendes Ergebnis erzielt:
Zahl der Wahlberechtigten:  4.764
Zahl der Wähler:  1.850
Zahl der ungültigen Stimmzettel:  62
Zahl der gültigen Stimmzettel:  1.788
Zahl der insgesamt abgegebenen gültigen Stimmen:  1.788
Wahlbeteiligung:  38,83 %

Zahl der für die einzelnen Bewerber bzw. anderer Personen ab-
gegebenen gültigen Stimmen in festgestellter Reihenfolge der 
erreichten Stimmenzahl:
Raab, Steffen, Bürgermeister/Bankfachwirt, 
08538 Weischlitz  1.770
Reichmann, Ralf, 08538 Weischlitz OT Kürbitz,  5
Wild, Kristina, 08538 Weischlitz OT Reuth,  2
Kelz, Nico, 08538 Weischlitz OT Reuth,  1
Patzer, Maik, 08538 Weischlitz OT Mißlareuth  1
Schramek, Tino, Kfz-Meister, 08538 Weischlitz 
OT Berglas  1
Hager, Mario, 08538 Weischlitz OT Kürbitz,  1
Schaller, Andreas, Angestellter, 08527 Plauen  1

Stöhr, Sven, Handelsvertreter, 08538 Weischlitz 
OT Dröda  1
Birkner, Erik, 08538 Weischlitz OT Kloschwitz  1
Stange, Sebastian, 08538 Weischlitz OT Schwand  1
Lupart, Ulrich, 08606 Oelsnitz/Vogtl.  1
Feustel, Christa, 08538 Weischlitz OT Kürbitz  1
Hofmann, Daniel, 08538 Weischlitz OT Mißlareuth  1

Gewählt wurde Herr Steffen Raab.

Jeder Wahlberechtigte, jeder Bewerber und jede Person, auf die 
bei der Wahl Stimmen entfallen sind, kann gemäß § 25 Abs. 1 
Kommunalwahlgesetz (KomWG) innerhalb zwei Wochen nach 
dieser öffentlichen Bekanntmachung des Wahlergebnisses ge-
gen die Wahl schriftlich oder zur Niederschrift unter Angabe 
des Grundes Einspruch bei der Rechtsaufsichtsbehörde, Land-
ratsamt Vogtlandkreis, Postplatz 5 in 08523 Plauen erheben. 
Nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist können weitere 
Einspruchsgründe nicht mehr geltend gemacht werden. Der 
Einspruch eines Einsprechenden, der nicht die Verletzung sei-
ner Rechte geltend macht, ist gemäß § 45 Abs. 1 KomWG nur 
zulässig, wenn ihm mindestens 5 Wahlberechtigte beitreten.

Weischlitz, 10.01.2023

Steffen Raab
Bürgermeister

Bekanntmachung  
über die Auslegung zum Planfeststellungsverfahren für das Bauvorhaben

Ausbaustrecke Karlsruhe - Stuttgart - Nürnberg - Leipzig/Dresden 
Elektronische Stellwerke (ESTW-Z) Reuth und (ESTW-A) Gutenfürst 
km 135,500 - km 152,852 Strecke 6362 Leipzig-Connewitz - Hof Hbf 

(Aktenzeichen: 521ppw/022-2022#026)
Gegenstand des Planfeststellungsverfahrens sind im Wesentli-
chen der Neubau der elektronischen Stellwerke in Reuth (Zen-
trale) und Gutenfürst (abgesetzter Stellrechner), der Rückbau 
der alten Stellwerke und Signaltechnik sowie die Anpassungen 
im Kabeltiefbau mit dem Neubau von Gleisquerungen.
Das Eisenbahn-Bundesamt führt auf Antrag der DB Netz 
AG, Infrastrukturprojekte Südost (Vorhabenträgerin), vom 
07.06.2022 für das genannte Bauvorhaben das Anhörungs-
verfahren nach § 73 Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) 
in Verbindung mit § 18 Allgemeines Eisenbahngesetz (AEG) 
durch. Für das Bauvorhaben einschließlich der landschafts-
pflegerischen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen werden 
Grundstücke in den Städten bzw. Gemeinden Weischlitz, 
Pausa-Mühltroff, Tanna (Thüringen) und Rosenbach/Vogtl. 
beansprucht. Für das Vorhaben wurde mit verfahrensleiten-
der Verfügung vom 19.12.2022 festgestellt, dass nach §§ 5 ff. 
Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) keine 
Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprü-
fung besteht.
Der Plan (Zeichnungen und Erläuterungen) mit den ent-
scheidungserheblichen Unterlagen liegt in der Zeit vom 
13.02.2023 bis einschließlich 14.03.2023 (einen Monat) in 
der Gemeindeverwaltung Weischlitz, Bauverwaltung (Eingang 

Breitscheidstraße), Zimmer B 1.05, Am Alten Gut 3, 08538  
Weischlitz, während der folgenden Zeiten

am Montag von   9:00 bis 12:00 Uhr
am Dienstag von   9:00 bis 12:00 Uhr
und  von 13:00 bis 16:00 Uhr
am Mittwoch geschlossen
am Donnerstag von   9:00 bis 12:00 Uhr
und  von 13:00 bis 18:00 Uhr
am Freitag von   9:00 bis 12:00 Uhr

zur allgemeinen Einsichtnahme aus.

Zeitgleich werden diese Bekanntmachung und die zur Einsicht 
ausgelegten Planunterlagen auch auf der Internetseite des 
Eisenbahn-Bundesamtes unter www.eba.bund.de/anhoerung 
(Planfeststellung ESTW Grobau) zugänglich gemacht.
1. Jeder, dessen Belange durch das Vorhaben berührt werden, 

kann gemäß § 73 Abs. 4 VwVfG bis zwei Wochen nach Ab-
lauf der Auslegungsfrist - bis einschließlich 28.03.2023 - 
beim Eisenbahn-Bundesamt, Außenstelle Dresden, Au-
gust-Bebel-Straße 10, 01219 Dresden, oder bei der oben ge-
nannten Stadt- bzw. Gemeindeverwaltung schriftlich oder 
mündlich zur Niederschrift Einwendungen gegen den Plan 
erheben.
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 Nach Ablauf der genannten Frist sind Einwendungen, die 
nicht auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen, 
ausgeschlossen (§ 18 Abs. 1 Satz 3 AEG in Verbindung mit 
§ 73 Abs. 4 Satz 3 VwVfG). Einwendungen und Stellung-
nahmen der Vereinigungen sind nach Ablauf dieser Frist 
ebenfalls ausgeschlossen (§ 73 Abs. 4 Satz 5 VwVfG).

 Es wird darauf hingewiesen, dass keine Eingangsbestäti-
gung erfolgt.

2. Diese ortsübliche Bekanntmachung dient auch der Benach-
richtigung der anerkannten Vereinigungen nach § 73 Abs. 
4 Satz 5 VwVfG von der Auslegung des Plans.

3. Das Eisenbahn-Bundesamt kann auf eine Erörterung der 
rechtzeitig erhobenen Stellungnahmen und Einwendun-
gen verzichten (§ 18a Nr. 1 AEG). Weiterhin kann das 
Eisenbahn-Bundesamt anstelle einer mündlichen Erörte-
rung eine Online-Konsultation durchführen (§ 5 Abs. 1, 2 
PlanSiG). Findet ein Erörterungstermin oder eine Online-
Konsultation statt, werden diese ortsüblich und auf der In-
ternetseite des Eisenbahn-Bundesamtes bekannt gemacht. 
Ferner werden diejenigen, die rechtzeitig Einwendungen 
erhoben oder Stellungnahmen abgegeben haben, von dem 
Termin gesondert benachrichtigt. Sind mehr als 50 Benach-
richtigungen vorzunehmen, so können diese durch öffentli-
che Bekanntmachung ersetzt werden.

 Die Vertretung durch einen Bevollmächtigten ist möglich. 
Die Bevollmächtigung ist durch eine schriftliche Vollmacht 
nachzuweisen, die zu den Akten des Eisenbahn-Bundes-
amtes zu geben ist. Bei Ausbleiben eines Beteiligten in dem 
Erörterungstermin kann auch ohne ihn verhandelt wer-
den. Das Anhörungsverfahren ist mit Abschluss des Erör-
terungstermins beendet. Der Erörterungstermin ist nicht 
öffentlich.

4. Durch Einsichtnahme in die Planunterlagen, Erhebung 
von Einwendungen oder Abgabe von Stellungnahmen, 
Teilnahme am Erörterungstermin oder Vertreterbestellung 
entstehende Kosten werden nicht erstattet.

5. Entschädigungsansprüche, soweit über sie nicht in der 
Planfeststellung dem Grunde nach zu entscheiden ist, wer-
den nicht in dem Erörterungstermin, sondern in einem ge-
sonderten Entschädigungsverfahren behandelt.

6. Über die Einwendungen und Stellungnahmen wird nach 
Abschluss des Anhörungsverfahrens durch das Eisenbahn-
Bundesamt entschieden. Die Zustellung der Entscheidung 
(Planfeststellungsbeschluss) an die Einwender und aner-
kannten Vereinigungen nach § 73 Abs. 4 Satz 5 VwVfG 
kann durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden, 
wenn mehr als 50 Zustellungen vorzunehmen sind.

7. Vom Beginn der Auslegung des Planes an tritt die Verän-
derungssperre nach § 19 Abs. 1 AEG in Kraft. Darüber hi-
naus steht ab diesem Zeitpunkt der Vorhabenträgerin ein 
Vorkaufsrecht an den vom Plan betroffenen Flächen zu  
(§ 19 Abs. 3 AEG).

8. Nähere Hinweise zum Datenschutz in Planfeststellungs-
verfahren befinden sich auf der Internetseite des Eisen-
bahn-Bundesamtes unter www.eba.bund.de/datenschutz-
hinweise.

Weischlitz, 16.01.2023

Steffen Raab
Bürgermeister
Gemeinde Weischlitz

Einladung zur Dialogveranstaltung

Neubau von Elektronischen Stellwerken in Reuth und Gutenfürst 
Auslage Planfeststellungsunterlagen vom 15. Februar bis 14. März 2023 

Begleitende Bürgersprechstunde am 2. März 2023

Auf der Sachsen-Franken-Magistrale planen wir im Bereich 
zwischen Schönberg und der Landesgrenze zum Freistaat 
Bayern Baumaßnahmen. Zur Erhöhung der Kapazität und 
der Betriebsqualität sowie um den Anforderungen an das 
Schienennetz gerecht zu werden, erneuern wir die Stell-
werkstechnik in Reuth und Gutenfürst.

Die Maßnahme umfasst unter anderem die Erneuerung der 
Leit- und Sicherungstechnik inklusive neuer Signale, den 
Neubau von Modulgebäuden für die Elektronischen Stell-
werke in Gutenfürst und Reuth, Kabeltiefbau und Kabel-
verlegungen sowie landschaftspflegerische Ausgleichs- und 
Ersatzmaßnahmen.

Vor Genehmigung der Baumaßnahme werden die einge-
reichten Planunterlagen durch die Genehmigungsbehörde, 
dem Eisenbahn-Bundesamt, vom 13. Februar bis einschließ-
lich 14. März 2023 zur Einsicht und Stellungnahme für alle 
Anwohner, Betroffenen und Interessierten in der Gemeinde 
Weischlitz ausgelegt. Vom 15. Februar 2023 bis einschließ-
lich 14. März 2023 können die Unterlagen in Pausa-Mühl-
troff und Rosenbach/Vogtl. eingesehen werden.

Begleitend zur Auslage bieten wir am 2. März 2023, in 
der Zeit von 15 bis 19 Uhr eine Bürgersprechstunde 
in der Südscheune Weischlitz (Am Alten Gut 2, 08538 
Weischlitz) an. Für Fragen zu den ausgelegten Unterlagen, 
den geplanten Baumaßnahmen und den Möglichkeiten der 
Beteiligung im laufenden Planfeststellungsverfahren stehen 
Ihnen die verantwortlichen Projektingenieure und Experten 
zur Verfügung.

Um Wartezeiten bei der Beantwortung Ihrer Fragen zu ver-
kürzen, bieten wir Ihnen gern eine Termin-Reservierung 
unter 01523 2117717 an. 
Gleichzeitig erreichen Sie uns unter folgender E-Mail-Adres-
se: sachsen-franken-magistrale@deutschebahn.com

Ihre Deutsche Bahn,

Februar 2023
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Nichtamtliche Bekanntmachungen

Informationen der Gemeinde

Mitteilungen der Kämmerei
Allgemeine Informationen zu den Steuern, Abgaben und Gebühren

Grundsteuer
Für das Kalenderjahr 2023 werden, wie im Vorjahr, keine Bescheide zur Grundsteuer versandt, wenn sich zum Vorjahr kei-
ne Veränderungen ergeben haben. Der Grundsteuerhebesatz für die Grundsteuer in der Gemeinde Weischlitz und damit die 
Höhe der Grundsteuer hat sich im Kalenderjahr 2023 gegenüber dem Vorjahr nicht verändert, so dass auf die Versendung von 
Grundsteuerbescheide verzichtet wird.

• Änderungsbescheide zur Grundsteuer werden nur erstellt, wenn Eigentümerwechsel erfolgen, sich die Hebesätze oder 
Beträge ändern, Art- oder Wertfortschreibungen erfolgen, wobei zu beachten ist, dass die Grundsteuer für das Kalen-
derjahr veranlagt wird, infolgedessen wird immer der Jahresbetrag festgesetzt.

Hundesteuer
Auch für die Hundesteuer werden für das Kalenderjahr 2023, wie im Vorjahr, keine Bescheide versandt, wenn sich zum Vor-
jahr keine Veränderungen ergeben haben. Es gilt weiterhin die Hundesteuersatzung der Gemeinde Weischlitz vom 23.11.2017, 
gültig ab 01.01.2018.

• Änderungsbescheide zur Hundesteuer werden nur erstellt, wenn ein Hund abgemeldet wird, weitere Hunde in einem 
Haushalt angemeldet werden oder wenn eine geänderte Hundesteuer festgelegt wird.

Pachten, Erbpachten und Mieten
Gleiches gilt für die Pachten, Erbpachten, Mieten und Friedhofsunterhaltungsgebühren, auch hier werden für das Kalender-
jahr 2023 keine neuen Informationen versandt, wenn sich zum Vorjahr keine Veränderungen ergeben haben.

• Änderungsmitteilungen bei den Pachten, Erbpachten, Mieten und Friedhofsunterhaltungsgebühren werden nur er-
stellt, wenn sich Beträge ändern, etwas endet oder sonstige Änderungen vorgenommen werden.

Diejenigen, die keinen Bescheid/Information erhalten, haben in der gleichen Weise Ihre Abgaben zu entrichten, wie in dem 
letzten übersandten Bescheid/Information geregelt.

Wir bitten um Verständnis, dass es uns nicht möglich ist, zu jeder fälligen Zahlung Bescheide/Informationen bzw. Zahlungs-
aufforderungen zu verschicken.

Zahlungsrückstände aller Abgaben und Gebühren, welche zur Fälligkeit nicht beglichen wurden, müssen leider kostenpflich-
tig gemahnt werden.

• Bitte achten Sie deshalb als Selbst Einzahler darauf, dass Ihre Einzahlungen termingerecht unter Angabe des Kassen-
zeichens auf das Konto der Gemeinde Weischlitz eingehen.

• Wer Daueraufträge bei der Bank hinterlegt hat, muss dort mitteilen, wenn sich Zahlungsbeträge oder Fälligkeiten ändern.

• Wenn ein SEPA-Lastschrift Mandat bei der Gemeinde Weischlitz hinterlegt ist, erfolgt die Abbuchung automatisch. 
Formulare dazu sind unter www.weischlitz.de abrufbar oder auch in der Gemeindeverwaltung erhältlich.

Für Grundsteuerzahler:
a) bei Jahresbeträgen ab 30,00 € wird der Betrag zu je einem Viertel am 15. Februar, 15. Mai, 15. August und 15. Novem-

ber fällig; (Quartalszahler)
b) bei Jahresbeträgen von 15,00 € bis 30,00 € wird der Betrag zu je einer Hälfte am 15. Februar und am 15. August fällig; 

(Halbjahreszahler)
c) bei Jahresbeträgen unter 15,00 € wird der Betrag am 15. August fällig (Jahreszahler)

Auf Antrag des Steuerschuldners kann die Grundsteuer abweichend von a) und b) am 1. Juli in einem Jahresbetrag
entrichtet werden. Der Antrag muss spätestens bis 30. September des vorangegangenen Kalenderjahres gestellt werden.

Für Hundesteuerzahler:
• ist die Zahlung der gesamten Steuer bis zum 30. Juni fällig

Für Zahler von Pachten, Erbpachten und Mieten:
• die Fälligkeiten sind individuell in Ihren dazu vorliegenden Verträgen geregelt bzw. können Sie die Zahlungstermine 

aus Ihrer letzten zugesandten Information entnehmen

Für Zahler von Friedhofsunterhaltungsgebühren:
• ist die Zahlung des gesamten Betrages bis zum 15. August fällig

Sollten Sie weitere Fragen haben oder sollten Unklarheiten sein, so können Sie sich gerne an die Gemeinde Weischlitz Käm-
merei Steueramt wenden.

Zahlungstermine
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Erinnerung an den  
Zahlungstermin 15.02.2023  

für die Grundsteuer
Zum 15.02.2023 wird bei Quartalszahlern die 1. Rate der 
Grundsteuer 2023 zur Zahlung fällig.

Um Mahnungen zu vermeiden, bitten wir, den Fälligkeits-
termin einzuhalten.
Alle Zahlungspflichtigen, die nicht am SEPA-Lastschrift-
verfahren teilnehmen, werden gebeten, diesen Zahlungs-
termin zu beachten und die Überweisung mit Angabe des 
Buchungszeichens/Kassenzeichens auf das im Bescheid an-
gegebene Konto vorzunehmen.

Grundsteuer-Reform: Gemeinde 
Weischlitz ruft zur Abgabe auf

Ende Januar 2023 lief die Frist zur Abgabe der Grundsteuer-
erklärung ab. Die Gemeinde Weischlitz appelliert an alle 
Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer, 
die Erklärung zur Feststellung des Grundsteuerwerts (Feststel-
lungserklärung) soweit noch nicht geschehen schnellstmöglich 
beim Finanzamt abzugeben.
Die Grundsteuer gehört zu den wichtigsten Einnahmequel-
len der Gemeinde. Alle Grundsteuereinnahmen bleiben direkt 
vor Ort. Mit ihnen finanziert die Gemeinde unter anderem 
den Bau und Betrieb von Straßen, Schulen und Kindergärten. 
Auch sportliche und kulturelle Angebote sind auf die Einnah-
men aus der Grundsteuer angewiesen.
Über die Notwendigkeit zur Umsetzung der Reform der Grund-
steuer und das „Wofür die Grundsteuer“ informiert auch ein 
Video: https://www.youtube.com/watch?v=7AL6c8faBHk
Ausschließlich die Finanzämter sind für die Bewertung im 
Rahmen der Grundsteuer zuständig, das ändert sich auch 
nicht mit der Reform. D.h. das Finanzamt ermittelt anhand 
der Feststellungerklärungen den Grundsteuerwert und den 
Grundsteuermessbetrag für den Grundbesitz. Erst wenn alle 
Grundsteuermessbeträge für die Grundstücke in der Gemeinde 
Weischlitz vorliegen, kann der Gemeinderat im Jahr 2024 über 
den Grundsteuerhebesatz ab 2025 entscheiden. Ohne Mitwir-
ken der Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigen-
tümer durch fristgerechte Abgabe der Feststellungserklärung 
kann eine sachgerechte Debatte über die örtlichen Hebesätze 
nicht stattfinden. Wir bitten daher um Ihre Mithilfe.
Alle wichtigen Informationen finden die Eigentümerinnen 
und Eigentümer unter www.grundsteuer.sachsen.de. Auch das 
Grundsteuerportal (Geodatenportal) zum Abruf wichtiger In-
formationen zum Flurstück, wie z. B. Gemarkung, Flurstücks-
zähler und -nenner, amtliche Fläche, Bodenrichtwert oder Er-
tragsmesszahl für landwirtschaftlich genutzte Grundstücke ist 
über diese Internetseite zu erreichen. Die im Grundsteuerpor-
tal hinterlegten Daten geben den Stand der Informationen im 
Liegenschaftskataster bzw. Grundbuch sowie den Bodenricht-
wert der Gutachterausschüsse zum Stichtag 1. Januar 2022 
wieder. Eine Abfrage im Vermessungs- und Katasteramt oder 
beim Grundbuchamt ist daher nicht notwendig.
Darüber hinaus gibt es unter www.grundsteuer.sachsen.de 
Erklär-Videos und Ausfüllanleitungen für ELSTER. Die An-
leitungen zeigen Schritt für Schritt das Ausfüllen anhand von 
Beispielen und können auch zum Nachlesen heruntergeladen 
werden.
Zudem sind viele hilfreiche Informationen auf der Internet-
seite zu finden, jeweils für Mieter und Pächter, Eigentümer, 

Land- und Forstwirte, Kommunen, Steuerberater, Erbbaube-
rechtigte.
Für individuelle Rückfragen steht die extra eingerichtete 
Grundsteuer-Hotline zur Verfügung. Die Hotline des Finanz-
amts Plauen ist unter der Rufnummer 03741 7189-9900 zu 
erreichen.
Was Sie zur Feststellung des Grundsteuerwerts wissen 
müssen:
> Für die Entgegennahme und Verarbeitung der Feststel-

lungserklärungen sind ausschließlich die Finanzämter 
zuständig. Die Gemeinde ist daran nicht beteiligt. 

> Die Feststellungserklärung war bis zum 31. Januar 2023 
bei dem zuständigen Finanzamt abzugeben. Zuständig ist 
das Finanzamt, in dessen Bezirk der Grundbesitz liegt. 

> Für jedes Grundstück und jeden Betrieb der Land- und 
Forstwirtschaft muss eine Feststellungserklärung abgege-
ben werden. Grundstücke sind beispielsweise: 
• unbebaute Grundstücke
• Wohngrundstücke (Einfamilienhäuser, Zweifamilien-

häuser, Mietwohngrundstücke, Eigentumswohnungen)
• betriebliche Grundstücke (gemischt genutzte Grund-

stücke, Geschäftsgrundstücke, Teileigentum, sonstige 
bebaute Grundstücke)

Von April bis Juni haben Eigentümerinnen und Eigentümer 
von Wohngrundstücken und land- und forstwirtschaftlichen 
Betrieben ein individuelles Informationsschreiben ihres 
Finanzamts erhalten. Darin wurde das Aktenzeichen mit-
geteilt, unter dem das oder die Grundstücke beim Finanzamt 
geführt werden. Dieses muss bei der Abgabe der Feststellungs-
erklärung mit angegeben werden. Sollten die Bürgerinnen und 
Bürger das Schreiben verlegt oder kein Schreiben erhalten 
haben, kann das Aktenzeichen beim zuständigen Finanzamt 
erfragt werden.
> Möglichkeiten der Abgabe: 

• Kostenlos online mit ELSTER-Zertifikat: www.elster.de 
(Übrigens: Die Abgabe der Steuererklärung ist auch 
über das Zertifikat von Angehörigen erlaubt.)

• Für Ein- und Zweifamilienhäuser, Eigentumswohnun-
gen sowie unbebaute Grundstücke steht ein weiterer kos-
tenloser Online-Service zur Abgabe der Grundsteuer- 
erklärung zur Verfügung – „Grundsteuererklärung für 
Privateigentum“ (mit und ohne ELSTER-Zertifikat 
nutzbar).

• Elektronisch über andere Software-Anbieter, die diesen 
Service anbieten

• Wenn die Online-Abgabe mangels entsprechender 
Technik nicht möglich ist: Vordrucke handschriftlich 
ausfüllen und abgeben. Papier-Vordrucke gibt es beim 
Finanzamt.

> Serviceangebote der Finanzverwaltung: 
• Ausführliche Informationen, Ausfüllanleitungen für 

ELSTER und Erklär-Videos zur Grundsteuer: 
 www.grundsteuer.sachsen.de
• Grundsteuerportal (Geodatenportal): 
 Grundsteuerportal Sachsen 2022
• Erklär-Videos auf YouTube: 
 Erklärung zur Grundsteuerreform in ELSTER
• Grundsteuer-Hotline unter 03741 7189-9900 (Mo. – 

Fr. 9 bis 18 Uhr)
> Bis zum Ablauf des Kalenderjahres 2024 berechnen und er-

heben die Kommunen die Grundsteuer weiterhin nach der 
bisherigen Rechtslage. 

> Ab dem 1. Januar 2025 ist der neu festzustellende Grund-
steuerwert maßgeblich für die zu leistende Grundsteuer an 
die Gemeinde Weischlitz. Somit sind erst dann Grundsteuer-
zahlungen nach neuem Recht zu leisten.
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Brauchen wir noch Ortschaftsräte?
Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger,

diese Frage würde ich normalerweise uneinge-
schränkt mit einem deutlichen „Ja, unbedingt.“ be-
antworten. Unsere Gemeinde ist durch die beiden 
Zusammenschlüsse von der Fläche her so groß ge-
worden, dass es der Verwaltung unmöglich ist, in 
allen Ortsteilen präsent zu sein. Die Verwaltung 
schätzt die Verbindung über die Ortschaftsräte zu 
den Ortsteilen.

Die Zusammenarbeit mit den Ortschaftsräten und 
der Verwaltung funktioniert aus meiner Sicht sehr 
gut. Wir sind leider aus finanziellen Gründen nicht 
immer in der Lage, alle Wünsche zu erfüllen. Die 
Aktivitäten und Eigeninitiative der Ortschaftsräte 
in den Ortschaften ist dabei auch sehr unterschied-
lich.

Wir beobachten den Trend, dass vogtländische Ge-
meinden die Ortschaftsräte eher abschaffen. Hin-
tergrund ist dabei oft, dass die Kosten für die Ort-
schaftsräte und Ortvorsteher in den letzten Jahren 
gestiegen sind und weiter steigen werden, da der 
sächsische Gesetzgeber die Gemeinde per Gesetz 
zwingt, Mindestaufwandsentschädigungen zu zah-
len.

Wir sind mit achtzehn Ortschaftsräten einer der 
sächsischen Gemeinden, welche die meisten Ort-
schaftsräte besitzt. Dabei existiert noch nicht ein-
mal in jedem Ortsteil ein Ortschaftsrat. Die Auf-
wandsentschädigungen für die Ortsvorsteher sind 
in den letzten Jahren auf 225 bis 451 €/pro Monat 
gestiegen (je nach Einwohnerzahl). Die Ortschafts-
räte erhalten derzeit eine monatliche Vergütung von 
8 € und ein Sitzungsgeld von 8 €. Im Vergleich erhal-
ten die Gemeinderäte derzeit eine monatliche Ver-
gütung von 13 € und ein Sitzungsgeld von 10,50 €. 
Hier stellen wir ein deutliches Missverhältnis zwi-
schen Gemeinderäten und den Ortsvorstehern fest. 
Insgesamt verausgabte die Gemeinde in 2022 für die 
Ortschaftsräte und den Gemeinderat rund 62 T€. 
Mit der durch den Gesetzgeber geplanten Erhöhung 
der monatlichen Mindestaufwandsentschädigung 
von 25 € je Ortschaftsrat und 50 € je Gemeinderat 
zzgl. Sitzungsgelder werden die Aufwendungen in 
den nächsten Jahren auf über 80 T€ steigen.

Ungeachtet dieser Kosten haben alle Ortschaftsrä-
te Budgets (abhängig von der Einwohnerzahl) zur 
weitestgehend freien Verfügung.

2024 sind die nächsten Ortschaftsratswahlen. Auf 
Grund der hohen formellen Anforderungen ist die 
Organisation der 18 Ortschaftsratswahlen parallel 
zu den stattfindenden Gemeinderats-, Kreistags- und 
Europaratswahlen für unsere kleine Verwaltung ein 
echter Kraftakt. Bereits bei den letzten Wahlen 2019 
war es in einigen Ortsteilen nur schwer oder über-
haupt nicht gelungen, Wahlvorschläge für den Ort-
schaftsrat aufzustellen. Von einigen Ortschafts- und 
Gemeinderäten erhalte ich die Information, dass 
sie nach 2024 für dieses Ehrenamt nicht mehr zur 
Verfügung stehen. Wenn in unserer Hauptsatzung 
Ortschaftsräte festgelegt sind, müssen die Wahlen 
auch durchgeführt werden, wenn es keine Kandida-
tenvorschläge gibt.

Der Gemeinderat hat mich gebeten, dass ich mich 
an Sie alle wende.

Finden wir 2024 in allen Ortsteilen genug Inte-
ressierte, die bereit sind, für dieses Ehrenamt zu 
kandidieren? Brauchen wir das Konstrukt der Ort-
schaftsräte? Finden wir eine Alternative zu dem ho-
hen formalen und finanziellen Aufwand, z.B. durch 
die Wahl von Ortsteilbeauftragten? Unterscheiden 
wir nach Ortsgröße? Fassen wir Ortsteile zu einem 
Ortschaftsrat zusammen? Finden wir in den 18 Ort-
schaften 2024 genug Kandidaten und jemand vor 
Ort, der auch einen Wahlvorschlag formell korrekt 
organisiert?

Ihre Meinung ist gefragt!

Bitte richten Sie Ihre Meinung, Ihre Hinweise di-
rekt an mich oder die Ortsvorsteher in Ihren Orts-
teilen. Teilen Sie den Ortsvorstehern mit, wenn 
Sie sich vorstellen können, solch ein Amt zu über-
nehmen. Nehmen Sie sich bitte die Zeit und ma-
chen das schriftlich (per Post oder per E-Mail an  
Buergermeister@weischlitz.de), dass wir Ihre Mei-
nungen auch im Gemeinderat besprechen können.

Demokratie funktioniert nur durch Mitmachen. 
Der Gemeinderat muss in diesem Jahr über mögli-
che Änderungen entscheiden, die für die Wahl 2024 
wirken sollen.

Steffen Raab
Bürgermeister
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Rufnummern im  
Rathaus Weischlitz

Vorwahl 037436
Zentrale 917-0
Fax 91717
E-Mail: Gemeinde@weischlitz.de

Besuchszeiten Rathaus Weischlitz
Gemeindekasse, Gewerbeamt, Bauamt, Einwohnermeldeamt, 
Standesamt, Ordnungsamt

dienstags und donnerstags von 09.00 bis 12.00 Uhr
dienstags von 13.00 bis 16.00 Uhr
donnerstags von 13.00 bis 18.00 Uhr
freitags von 09.00 bis 12.00 Uhr

Sprechzeit Friedensrichter
jeden 1. Dienstag im Monat von 17.00 – 18.00 Uhr
Wo? Gemeinde Rosenbach/Vogtl., Bernsgrüner Str. 18 in 
08539 Rosenbach/Vogtl., OT Mehltheuer
Telefonische Voranmeldung unter 037431 869-0

Termin öffentliche Sitzung Bauausschuss
Montag, 20.02.2023 um 18.00 Uhr  

im Beratungsraum (Anbau)

Termin öffentliche Sitzung des  
Gemeinderates Weischlitz
Montag, 20.02.2023 um 19.00 Uhr  

in der Südscheune

(Unter Vorbehalt - Bitte Aushänge beachten!)

Hinweis der Redaktion
Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe des Amtsblat-
tes ist Mittwoch, 15.02.2023.

Bitte alle Beiträge bis zu diesem Termin per E-Mail 
senden an amtsblatt@weischlitz.de (bitte beachten: Emp-
fang bis 10 MB Größe) oder in der Gemeindeverwaltung 
Weischlitz abgeben.
Namentlich gekennzeichnete Artikel geben nicht unbedingt 
die Meinung der Redaktion wieder. Für Anzeigenveröffent-
lichungen gilt die zz. gültige Anzeigenpreisliste.

Nächster Erscheinungstermin: 03.03.2023

Amtsblatt der Gemeinde Weischlitz
Das Amtsblatt der Gemeinde Weischlitz mit den Ortsteilen erscheint monatlich.

- Herausgeber, Verlag und Druck: 
 LINUS WITTICH Medien KG, 04916 Herzberg (Elster), 
 An den Steinenden 10, Telefon: 03535 489-0
   Für Textveröffentlichungen gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

- Verantwortlich für den amtlichen Teil:
 Bürgermeister der Gemeinde Weischlitz, Herr Steffen Raab, Telefon: 037436 91760

- Verantwortlich für den nichtamtlichen Teil und Anzeigenteil/Beilagen: 
 LINUS WITTICH Medien KG, 04916 Herzberg (Elster), An den Steinenden 10
 vertreten durch den Geschäftsführer ppa. Andreas Barschtipan, 
 www.wittich.de/agb/herzberg

Für Anzeigenveröffentlichungen und Fremdbeilagen gelten unsere allgemeinen 
Geschäftsbedingungen und unsere zurzeit gültige Anzeigenpreisliste. Für nicht gelie-
ferte Zeitungen infolge höherer Gewalt oder anderer Ereignisse kann nur Ersatz des 
Betrages für ein Einzelexemplar gefordert werden. Weitergehende Ansprüche, insbe-
sondere auf Schadenersatz, sind ausdrücklich ausgeschlossen.IM

PR
ES

SU
M

Stellenausschreibung der  
Gemeinde Weischlitz

Die Gemeinde Weischlitz sucht -baldmöglichst- für eine 
ihrer gemeindeeigenen Kindertagesstätten, vorerst befris-
tet bis ca. Ende 2024 eine/-n

Erzieher/-in (m/w/d)

im Rahmen einer Schwangerschafts- und Elternzeitvertre-
tung mit mindestens 25 Wochenstunden (aktueller Bedarf 
30 – 35 Wochenstunden). Eine mögliche Weiterbeschäfti-
gung wird nicht ausgeschlossen.

Die Ausschreibung richtet sich an Bewerber/-innen mit ei-
nem Abschluss als „Staatlich anerkannte/-r Erzieher/-in“.

Wir erwarten: 
- Engagement, Flexibilität und Aufgeschlossenheit
- Freude und pädagogisches Geschick im Umgang mit 

Kindern und Eltern
- Kooperationsbereitschaft im Team
- Motivation und Eigeninitiative
- Kreativität und Offenheit für neue Impulse und Ideen
- Selbstständiges Arbeiten in der Gruppe
- Freude an Bewegung, Musik und Natur
- Bereitschaft zu flexiblen Arbeitseinsätzen.

Die Vergütung erfolgt nach TVöD-SuE.

Bitte senden Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung mit 
einem ausreichend frankierten und adressierten Rü-
ckumschlag bis zum 28. Februar 2023 an:

Gemeinde Weischlitz, Bürgermeister Steffen Raab
- Am Alten Gut 3, 08538 Weischlitz oder
- per E-Mail an: bewerbung@weischlitz.de 
 (zusammengefasst als ein pdf-Dokument).

Aufruf an Firmen/Gewerbe
Die Homepage der Gemeinde Weischlitz wurde neu er-
stellt. Aufgrund der neuen gesetzlichen Vorschriften zum 
Datenschutz befindet sich die Rubrik „Wirtschaft“ noch 
im Aufbau. Es gelten neue Richtlinien für die Verwen-
dung persönlicher Daten.

Aus diesem Grund bitten wir alle, die an einem Eintrag 
auf unserer Homepage interessiert sind, sich an die Ge-
meindeverwaltung, Frau Kratzsch, zu wenden.
Telefon: 037436 917-60
E-Mail: Corinna.Kratzsch@weischlitz.de
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Verleihung des Bürgerpreises für das Jahr 2022
Zur letzten Gemeinderatssitzung des Jahres, am 19.12.2022, 
wurde zum vierzehnten Mal der Bürgerpreis der Gemeinde 
Weischlitz verliehen. Die Stiftung der Sparkasse Vogtland un-
terstützt die Preisverleihung finanziell. So ist es möglich, die 
Preisträger mit einer kleinen finanziellen Zuwendung zu ho-
norieren.
Die Auszeichnung war auch in diesem Jahr mit dem Eintrag in 
das Ehrenbuch der Gemeinde Weischlitz verbunden.
Preisträger für das Jahr 2022 sind:
• Heimatverein Reuth 2006 e. V. für die Bereicherung des 

Dorflebens u. a. die regelmäßige Durchführung und Mit-
gestaltung des Erntedank- und Herbstmarktes

• Motorradfreunde Burgstein e. V. für die Bereicherung des 
Dorflebens u. a. die regelmäßige Organisation von Motor-
radtreffen und Ausfahrten

• Jugendclub Rodersdorf, anlässlich des 30-jährigen Beste-
hens, als Anlaufpunkt für die Dorfjugend auch über den 
Ort Rodersdorf hinaus

Der Einladung und Auszeichnung waren die Vorstände der 
beiden Vereine und die Mitglieder des Jugendclubs zahlreich 
gefolgt.

Alle Preisträger haben sich während der Auszeichnung in das 
Ehrenbuch der Gemeinde Weischlitz eingetragen. Wir bedan-

ken uns auch in diesem Jahr für die Unterstützung durch die 
Stiftung der Sparkasse Vogtland, vertreten durch Frau Rahmig 
(vierte v. l.).

Wir gratulieren allen Preisträgern recht herzlich zu dieser Aus-
zeichnung und bedanken uns für die ehrenamtliche Arbeit.

Steffen Raab
Bürgermeister

Vermietung/Verpachtung

Vermietung
Die Gemeinde Weischlitz hat verschiedene Wohnungen 
zu vermieten:

KREBES
Kemnitzer Str. 5
-  2-Raum-Wohnung DG, 29,8 m²
 Kaltmiete 124,27 €, Betriebskosten-VZ: 80,00 €
 Gesamtmiete: 204,27 €
 Verfügbar: ab sofort

GEILSDORF
Schäfereiweg 1
-  1-Raum-Wohnung 1. OG, 19 m²
 Kaltmiete 78,78 €, Betriebskosten-VZ: 50,00 €
 Gesamtmiete: 128,78 €
 Verfügbar: ab sofort

TOBERTITZ
Am Thossener Berg 1
-  3-Raum-Wohnung 2. OG, 97 m² f. 436,50 € zzgl. Neben-

kosten
 Verfügbar: ab sofort
-  2-Raum-Wohnung 1. OG, 39 m² f. 175,50 € zzgl. Neben-

kosten
 Verfügbar: ab sofort
-  3-Raum-Wohnung 1. OG, 81,24 m²,
 teilw. Holzofenheizung mgl.
 Kaltmiete 265,65 €, Betriebskosten-VZ: 100,00 €,
 Gesamtmiete: 365,65 €
 Verfügbar: ab sofort
(jeweils mit Nachtspeicherheizung, Keller- und Bodenanteil)

Ansprechpartner:
Immobilienservice Plauen GmbH,
Frau Schaarschmidt, Tel. 037436 2275
und Frau Graf, Tel. 03741 210531

Informationen der 
Jagdgenossenschaften

Jagdgenossenschaft  
Dehles/Reinhardtswalde

Die Jahreshauptversammlung der Jagdgenossenschaft findet
am Freitag, dem 17.02.2023, 19.00 Uhr

im Speiseraum der Milchwirtschaft Dehles e.G., Ringstr. 25, 
statt.

Tagesordnung:
1. Jagdessen, Begrüßung
2. Bericht des Jagdvorstehers, Bericht des Kassenführers
3. Bericht der Kassenprüfer, Entlastung des Jagdvorstandes 

und des Kassenführers
4. Beschluss zur Verlängerung des Jagdpachtvertrages
5. Bericht der Jagdpächter, Diskussion

Alle Mitglieder sowie Ehefrau(-mann) sind herzlich eingela-
den. Bei Nichtteilnahme ist die Jagdpacht bis zum 03.03.2023 
bei Frau Sammer in Reinhardtswalde abzuholen. Wir bitten 
um eine Teilnahmebestätigung bis 15.02.2023 unter Tel.: 0152 
33539377 bzw. 0152 54500903.

Der Jagdvorstand

Verteilung
Direkt in Ihren 
Briefkasten.

LINUS WITTICH 
Medien KG
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Jagdgenossenschaft  
Schwand/Geilsdorf

Der Vorstand der Jagdgenossenschaft Schwand/Geilsdorf lädt 
alle Mitglieder mit Partner am Freitag, dem 17.03.2023 um 
19.00 Uhr zur Jagdversammlung ein.

Ort:  Speisesaal der Milchwirtschaft Dehles e.G.,
 Ringstraße 25, 08538 Weischlitz

Tagesordnung:
1. Begrüßung
2. Kassenbericht
3. Bericht des Jagdpächters
4. Diskussion
5. Jagdessen

Es wird bis zum 12.03.2023 um Teilnahmebestätigung gebeten 
(Tel.: 037436 83848).

Der Jagdvorstand

Informationen der Feuerwehren
 und Vereine

Multivisionsshow  
„SKANDINAVIEN“ mit  

Sandra Butscheike & Steffen Mender
Sonntag, den 12.03.2023 im „Goldner Löwe“ in Kürbitz
 
Einlass: 14 Uhr Vorverkaufspreis: 10 €
Beginn: 15 Uhr Tageskasse: 13 €

Mitternachtssonne und Polar-
nacht, wilde unberührte Land-
schaften, zerklüftete Küsten, 
malerische Fjorde, tausende 
Seen, romantische Wälder, 
eine einzigartige Tierwelt, Sa-
mikultur und eindrucksvolle 
Städte mit nordischem Flair. 
All das macht die Magie Skan-
dinaviens aus. Seit vielen Jah-
ren zieht es Sandra Butscheike 
und Steffen Mender immer 
wieder in den hohen Norden. Für ihren neuen Vortrag waren 
die Fotografen und Filmemacher ein ganzes Jahr in Norwegen, 
Schweden und Finnland zu allen Jahreszeiten unterwegs. Mit 
beeindruckenden Bildern, Videosequenzen und Drohnenauf-
nahmen geben Sandra Butscheike und Steffen Mender Einbli-
cke in die einzigartige Vielfalt Skandinaviens.

Anfragen zu Kartenvorbestellungen möglich unter:
015902231110

Für Kaffee, Kuchen und Getränke ist auch 
gesorgt!

Der Dorfclub Kürbitz e. V. freut sich auf 
Ihren Besuch!!!

Jagdgenossenschaft Großzöbern
Der Vorstand der Jagdgenossenschaft Großzöbern lädt ein zur 
Jagdversammlung am Samstag, dem 04.03.2023, 18.00 Uhr 
im Pfarrhof Geilsdorf, Gewölbe, Schlossstraße 2.

Tagesordnung:
1. Begrüßung
2. Kassenbericht
3. Entlastung des Vorstandes durch Abstimmung
4. Berichte der Jäger
5. Diskussion
6. Auszahlung der Jagdpacht, Klärung evtl. neuer Eigentums-

verhältnisse durch Vorlage Grundbuchauszug
7. gemeinsames Abendessen

Für am 04.03.2023 evtl. verhinderte Jagdgenossen findet am 
Freitag, 10.03.2023 von 19.30 bis 20.30 Uhr im Sportlerheim 
Großzöbern, Krebeser Straße 4a die letztmalige Pachtauszah-
lung statt.
Jagdgenossen, die an beiden Pachtauszahlungsterminen 
verhindert sind, melden sich bitte bei Stefan Blüml (0172 
7457168) oder Jörg Degenkolb (0151 14149663).

Der Jagdvorstand

Jagdgenossenschaft Kürbitz
Der Vorstand der Jagdgenossenschaft Kürbitz lädt alle Mitglie-
der mit Partnern am Freitag, dem 10.03.2023 in den Gasthof 
„Grünes Thal“ in Kürbitz zur Jahreshauptversammlung mit 
anschließendem Jagdessen herzlich ein. Beginn 18.00 Uhr.

Tagesordnung:
1. Begrüßung
2. Bericht des Vorstandes
3. Bericht des Kassenführers
4. Bericht der Kassenprüfer
5. Entlastung des Vorstandes
6. Entlastung des Kassenführers
7. Bericht der Jagdpächter
8. Sonstiges

Der Vorstand
Arnd Maul

Jagdgenossenschaft Rodersdorf
Die Jagdgenossenschaft Rodersdorf lädt zur Jahreshauptver-
sammlung mit Jagdessen
am Freitag, dem 17. März 2023 um 19.00 Uhr
in das Vereinsheim des Kleintierzuchtverein Rodersdorf, An-
spann 67A ein.

Tagesordnung:
1. Eröffnung und Begrüßung
2. Bericht des Vorstandes – Kassenbericht Revisionskommis-

sion
3. Auszahlung der Jagdpacht
4. Sonstiges

Der Jagdvorstand lädt Sie hierzu herzlich ein.

Um eine Rückmeldung bis 10.3.2023 wird gebeten:  
Bernd Langheinrich 0170 7904407
Jürgen Schmidt  037436 83834

Der Jagdvorstand
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Ein herzliches Willkommen  
der Stadt Tanna

Wir freuen uns sehr, dass der Bürgermeister der Stadt Tanna 
sein Interesse bekundet hat, in unseren Verbund „Vogtländi-
sches Mühlenviertel & Gebiet um den Burgstein“ zur Entwick-
lung des Tourismus einzutreten.

Foto: Stadtverwaltung Tanna

Ein paar Berührungspunkte gab es ja bereits. So entwickelten 
wir gemeinsam mit dem Verein ProVogtlandschaft und dem 
Stelzenfestspielverein die 4-Gipfeltour über Reuther Linde, 
Galgenpöhl, Rosenbühl und Stelzenbaum. Auch die Stelzen-
festspiele unterstützen wir bereits seit ein paar Jahren, als der 
Festspielverein Mitglied in unserem Fremdenverkehrsverein 
wurde.

Damit sichert sich die Stadt eine fachliche Betreuung bei ver-
schiedenen Tourismusthemen wie bspw. die Entwicklung von 
Wander- und Radwegen und die Verknüpfung dieser, die Un-
terstützung der veranstaltenden Vereine beim Marketing für 
deren Veranstaltungen mit überregionaler Ausstrahlung – wie 
bspw. die Stelzenfestspiele oder das Dorffest für den Gelehrten 
Bauern in Rothenacker. Es ist ein Beitrag zur Sicherung der 
Wertschöpfung des Wirtschaftsfaktors Tourismus in unserer 
Region und bietet das Potential zur Entwicklung von Arbeits-
plätzen im ländlichen Raum.
Außerdem wird der Kontakt zum für das gesamte Vogtland 
zuständigen Tourismusverband Vogtland e. V. intensiviert und 
dieser mit unseren lokalen Themen versorgt.
Mit dieser neuen Kooperation schlagen wir einen neuen Weg 
über die Bundesländergrenze nach Thüringen ein. Wir hoffen, 
dass das auch ein Beispiel für andere touristische Akteure ge-
ben kann, schließlich machen unsere Gäste an der Ländergren-
ze auch nicht Halt.
Und wir können gegenseitig voneinander lernen und uns ge-
meinsam auf die sich immer wieder ändernden Gegebenheiten 
einstellen.

Heike Löffler
FVV Rosenbach/ Vogtl. e. V.
Geschäftsstelle Vogtländisches Mühlenviertel & 
Gebiet um den Burgstein

Schule und Kindergarten

Kita „Kinderland“ Weischlitz

Die Mäuse verwandeln sich in Spatzen
Das Gedicht der drei Spatzen von Christian Morgenstern ist 
aktuell Projektthema in der Mäusegruppe der Kita „Kinder-
land“ Weischlitz der AWO Plauen/Vogtland gGmbH. Im Rah-
men dieses Projekts haben die Kinder das Gedicht mit viel 
Elan nachgespielt. Mit roten Schnäbeln auf der Nase, brau-
nen Federn im Gesicht und der passenden Strickmütze hat 
es den Kindern sowie der Erzieherin viel Freude gemacht.  

Während das Gedicht aufgesagt wurde, spielten drei Kinder die 
Spatzen, welche sich eng aneinander kuschelten. Für den be-
nötigten Schnee, benutzten zwei weitere Kinder weiße Tücher. 
Dieses kleine Theaterstück sorgte für jede Menge Lacher, und 
ganz nebenbei haben wir auch noch das Gedicht gelernt.

Die drei Spatzen

In einem leeren Haselstrauch
da sitzen drei Spatzen, Bauch an Bauch.

Rechts der Erich und links der Franz
und mittendrin der freche Hans.

Sie haben die Augen zu, ganz zu
und obendrüber, da schneit es, hu.

Sie rücken zusammen dicht an dicht,
so warm wie der Hans hat´s niemand nicht.

Sie hör´n alle drei ihrer Herzlein Gepoch.
Und wenn sie nicht weg sind, so sitzen sie noch.
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Interessantes und Wissenswertes

Tierbestandsmeldung 
2023

Bekanntmachung der  
Sächsischen Tierseuchenkasse 

- Anstalt des öffentlichen 
Rechts -

Sehr geehrte Tierhalter*innen,
bitte beachten Sie, dass Sie als Tierhalter*in von Pferden, 
Rindern, Schweinen, Schafen, Ziegen, Geflügel, Fischen 
und Bienen zur Meldung und Beitragszahlung bei der 
Sächsischen Tierseuchenkasse gesetzlich verpflichtet sind.
Die fristgerechte Meldung und Beitragszahlung für Ihren Tier-
bestand ist Voraussetzung für:
- eine Entschädigungszahlung von der Sächsischen Tierseu-

chenkasse im Tierseuchenfall,
- die Beteiligung der Sächsischen Tierseuchenkasse an den 

Kosten für die Tierkörperbeseitigung,
- die Gewährung von Beihilfe und Leistungen durch die 

Sächsische Tierseuchenkasse.

Der Sächsischen Tierseuchenkasse bereits bekannte 
Tierhalter*innen erhalten Ende Dezember 2022 einen Melde-
bogen per Post. Sollte dieser bis Mitte Januar 2023 nicht bei 
Ihnen eingegangen sein, melden Sie sich bitte bei der Sächsi-
schen Tierseuchenkasse um Ihren Tierbestand anzugeben.
Tierhalter*innen, welche ihre E-Mail-Adresse bei der Sächsi-
schen Tierseuchenkasse autorisiert haben, erhalten die Mel-
deaufforderung per E-Mail.
Auf dem Tierbestandsmeldebogen oder per Internet sind die 
am Stichtag 1. Januar 2023 vorhandenen Tiere zu melden. Sie 
erhalten daraufhin Ende Februar 2023 Ihren Beitragsbescheid.
Ihre Pflicht zur Meldung begründet sich auf § 23 Abs. 5 
des Sächsischen Ausführungsgesetzes zum Tiergesund-
heitsgesetz (SächsAGTierGesG) in Verbindung mit der 
Beitragssatzung der Sächsischen Tierseuchenkasse, un-
abhängig davon, ob Sie Tiere im landwirtschaftlichen Bereich 
oder zu privaten Zwecken halten.
Darüber hinaus möchten wir Sie auf Ihre Meldepflicht bei dem 
für Sie zuständigen Veterinäramt hinweisen.

Bitte unbedingt beachten:
Auf unserer Internetseite erhalten Sie 
weitere Informationen zur Melde- und 
Beitragspflicht, zu Beihilfen der Sächsi-
schen Tierseuchenkasse sowie über die 
Tiergesundheitsdienste. Zudem kön-
nen Sie, als gemeldete*r Tierhalter*in 
u. a. Ihr Beitragskonto (gemeldeter 
Tierbestand der letzten 3 Jahre), er-
haltene Beihilfen, Befunde sowie eine 
Übersicht über Ihre bei der Tierkör-
perbeseitigungsanstalt entsorgten Tiere 
einsehen.

Sächsische Tierseuchenkasse
Anstalt des öffentlichen Rechts
Löwenstr. 7a, 01099 Dresden
Tel.: 0351 80608-30
E-Mail: beitrag@tsk-sachsen.de
Internet: www.tsk-sachsen.de

Kirchliche Nachrichten

Kirchgemeinden 
Reuth und  
Mißlareuth 

im Ev.-Luth. Kirchspiel St. Martin Vogtland
08538 Weischlitz OT Reuth, Tel.: 037435 5343
Büro und Pfarrerin Stepper: Wallstr. 6,

www.Kirche-Reuth.de www.Kirche-Misslareuth.de

Sonntag, den 5. Februar 
10.00 Uhr Gottesdienst mit Hlg. Abendmahl und KiGo in 

Reuth
Sonntag, den 12. Februar 
10.00 Uhr Gottesdienst mit Hlg. Abendmahl in Mißla-

reuth
Sonntag, den 26. Februar 
10.00 Uhr Gottesdienst mit KiGo in Reuth

Ev.-Luth. Kirchgemeinde  
St. Jakobus im Vogtland

Unter www.st-jakobus-vogtland.de finden Sie 
unsere Gottesdienste und Veranstaltungen so-
wie alle aktuellen Informationen dazu.

UNSERE ANSCHRIFT:
Pfarramts- und Friedhofsverwaltung
Görnitzer Weg 8, 08606 Oelsnitz

Telefon: 037421 22929
E-Mails: 
kg.vogtland-stjakobus@evlks.de
friedhof.vogtland-stjakobus@evlks.de

Öffnungszeiten:
Montag – Freitag, 8 –15 Uhr sowie nach Vereinbarung

Wir gratulieren

Genieße jeden 
Augenblick

und erfreue dich
an den Kleinigkeiten,
dann wird jeder Tag 

etwas ganz 
Besonderes.

QR-Code 
Neuanmeldung
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Veranstaltungskalender

Datum/Uhrzeit Veranstaltung Veranstaltungsort
03.02., 19.00 Uhr Tannenbaumverbrennen in Syrau Höhlenparkplatz Wasserturm
04.02., 19.00 Uhr 22. Schnauzerturnier Tanna Feuerwehrhaus, Koskauer Str. 23
10.02., 19.30 Uhr Jugend- u. Vereinsfasching „Die Gruselstunde in der 

Tann`zieht Geister, Vampire & Narren an“
Turnhalle Tanna

11.02., 19.30 Uhr 1. Galaabend „Die Gruselstunde in der Tann`zieht Geister, 
Vampire & Narren an“

Turnhalle Tanna

12.02., 14.30 Uhr Rentnerfasching des SCC Schönberg Bürgerhaus Schönberg
12.02., 14.30 Uhr Kinderfasching „Die Gruselstunde in der Tann`zieht 

Geister, Vampire & Narren an“
Turnhalle Tanna

12.02., 17.00 Uhr Konzert mit Katrin Wettin mit der „Weißen Geige“ „von 
Rock bis Klassik“

Schloss Leubnitz, Weißer Saal

12.02., 22.00 Uhr Super Bowl Übertragung Gaststätte „Zum Holzfäller“ Mehltheuer
14.02., 18.00 Uhr Valentinstagsmenü Gaststätte „Zum Holzfäller“ Mehltheuer
16.02., 20.00 Uhr Weiberfasching Turnhalle Weischlitz
18.02., 19.30 Uhr 2. Galaabend „Die Gruselstunde in der Tann`zieht Geister, 

Vampire & Narren an“
Turnhalle Tanna

18.02., 20.00 Uhr 1. Prunksitzung des SCC Schönberg Bürgerhaus Schönberg
18.02., 20.00 Uhr Samstagsfasching Turnhalle Weischlitz
19.02., 15.00 Uhr Kinderfasching des SCC Schönberg Bürgerhaus Schönberg
19.02. Rentnerfasching des FC Unterkoskau Alabamahalle Unterkoskau
20.02., 19.30 Uhr Pyjamaball „Die Gruselstunde in der Tann`zieht Geister, 

Vampire & Narren an“
Turnhalle Tanna

21.02., 15.00 Uhr Kinderfasching Turnhalle Weischlitz
24./25.02., 20.00 Uhr Fasching in Leubnitz Bürgerhaus Leubnitz
25.02., 20.00 Uhr Elster-Tanz-Spektakel Turnhalle Weischlitz
25.02. 1. Gala des FC Unterkoskau Alabamahalle Unterkoskau
25.02., 18.00 Uhr Steakabend Gaststätte „Zum Holzfäller“ Mehltheuer
26.02., 10.00 Uhr Winterbrunch Gaststätte „Zum Holzfäller“ Mehltheuer
03.03., 18.00 Uhr Vogtland Gin Abend Gaststätte „Zum Holzfäller“ Mehltheuer
04.03., 20.00 Uhr 2. Prunksitzung des SCC Schönberg Bürgerhaus Schönberg
04.03. 2. Gala des FC Unterkoskau Alabamahalle Unterkoskau

ACHTUNG VEREINE AUFGEPASST!

Hinweise zur Förderung von Regionalbudgets
Mit den Aufrufen zur Förderung von Regionalbudgets, stellt 
das Sächsische Staatsministerium für Regionalentwicklung 
(SMR) den sächsischen LEADER-Gebieten ein weiteres Ins-
trument zur ländlichen Entwicklung zur Verfügung.

Mit den Regionalbudgets der LEADER Regionen können Klein-
projekte gefördert werden. Das sind Projekte (investiv und nicht 
investiv), deren förderfähige Gesamtausgaben 10.000 EUR 
(brutto) nicht übersteigen. Bei dem Aufruf kann pro Objekt und 
pro Antragsteller nur ein Antrag eingereicht werden.
In den letzten Jahren erfolgte meist im März der Aufruf vom 
SMR zum Programm „Regionalbudgets im ländlichen Raum“. 
Danach war es der LAG möglich, Mittel dafür zu beantragen 
und den regionalen Aufruf im Mai zu starten. Unbedingt re-
gelmäßig die Aufrufe in der Presse bzw. auf der Homepage  
www.leader-vogtland.de beachten!

Höhe der Förderung
Für diese Kleinprojekte wird ein anteiliger, nicht rückzahlba-
rer Zuschuss in Höhe von 80 % gewährt. Mindestzuschuss: 
1.000,00 EUR (brutto), Maximaler Zuschuss: 5.000,00 EUR 
(brutto).
Antragsteller/Zuwendungsempfänger sind Vereine sowie Ge-
bietskörperschaften. Gefördert werden können nur Kleinpro-
jekte, mit deren Durchführung noch nicht begonnen wurde. 
Die Zweckbindungsfrist bei investiven Kleinprojekten beträgt 
5 Jahre ab Auszahlung der Zuwendung.

Die Auswahl der Kleinprojekte erfolgt auf Grundlage von Aus-
wahlkriterien im Rahmen des Budgets durch das LEADER-
Entscheidungsgremium.
Wenn ein aktueller Aufruf veröffentlicht ist, finden Sie dann 
die Auswahlkriterien und die beizubringenden Unterlagen un-
ter: https://www.leader-vogtland.de/aufrufe
In den letzten Jahren wurden über das Regionalbudget 153 
Projekte mit einem Fördermittelvolumen von ca. 543 T€ befür-
wortet. Dabei haben die Antragsteller (Vereine, Kommunen) 
Eigenmittel in Höhe von ca. 135 T€ eingebracht.

Hier auszugsweise ein paar Beispiele, welche tollen Sachen ge-
fördert wurden:
• Stühle, Tische und Möbel fürs Vereinsheim, Partyzelte, 

Biertischgarnituren
• Beschallungsanlagen, Beamer, PC-Technik, Musikinstrumente
• Fußballtore, Tischtennisplatten
• Beleuchtungssysteme, Sportgeräte
• Flyer, Prospekte, Roll-Up`s, Banner

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an:
LEADER Regionalmanagement Vogtland
Musicon Valley e. V.
Johann-Sebastian-Bach Str. 13
08258 Markneukirchen
Tel.: 037422 402950
E-Mail: info@leader-vogtland.de



Freitag, 3. Februar 2023 Seite 13

„Wir sind sehr froh, den Interessenten eine Vorbestellungs-
möglichkeit zu bieten, denn die Nachfrage nach dem Deutsch-
landTicket ist groß!“, hält VVV-Geschäftsführer Michael Barth 
mit Blick auf die Veröffentlichung der App fest. „Wichtig für 
Neukunden ist, dass diese bei der Registrierung den Verkehrs-
verbund Vogtland als Heimatverbund auswählen, so dass wir 
auch später bei Fragen helfend zur Seite stehen können. Getreu 
dem Motto „kauf lokal“ können wir auch nur helfen, wenn 
wir regionaler Partner sind“, so Michael Barth. Im Zuge der 
Veröffentlichung der App hat der VVV auf der Webseite unter 
www.vogtlandauskunft.de/deutschlandticket bebilderte Anlei-
tungen zusammengefasst, wie die Registrierung für HTD- und 
Neukunden abläuft. Zugleich sind die häufigsten Fragen zur 
App und dem Ticket hier gebündelt.
Vorerst wird es nur die digitale Ticketversion geben. Sobald die 
weiteren Regularien gefasst sind, wie das DeutschlandTicket 
noch bereitgestellt werden kann, werden diese auch im vogt-
ländischen Verbundgebiet eingeführt. Einen gesonderten Hin-
weis hat der VVV-Geschäftsführer für die Bestandskunden: 
„Unsere Abo-Bestandskunden sowie die JobTicket-Inhaber 
kann ich nur um Geduld bitten! Aktuell arbeiten wir an Über-
führungsmöglichkeiten der bestehenden Abos zum Deutsch-
landTicket. Wenn diese bereitstehen, erfolgt eine individuelle 
Ansprache der Kunden zur Wechselmöglichkeit.“
Weitere Informationen und Fahrpläne erhalten Sie in der App 
VVV mobil, unter www.vogtlandauskunft.de oder bei der Tou-
rismus- und Verkehrszentrale Vogtland (TVZ), Servicetelefon 
03744 19449.

Rückfragen bitte an:
Verkehrsverbund Vogtland GmbH
Marketing, Medien- und Öffentlichkeitsarbeit
Göltzschtalstraße 16, 08209 Auerbach
Telefon: 03744 8302-140
E-Mail: marketing@VVVogtland.de

VERKEHRSVERBUND  
VOGTLAND GMBH informiert

Eine Karte für alle  
Bahnstrecken in ganz Sachsen

Auerbach. Die fünf sächsischen Verkehrsverbünde haben ih-
ren gemeinsamen Schienennetzplan auf den neuesten Stand ge-
bracht. „Eisenbahnen in Sachsen“ bietet einen Überblick über 
alle Bahnstrecken im Freistaat sowie Informationen zu Tarifen 
und Kontaktmöglichkeiten. Die kompakte Karte ist ab sofort bei 
allen Verkehrsverbünden und den Servicestellen kostenfrei er-
hältlich und hängt an Bahnhöfen und in den Zügen aus.
Auf der Rückseite der Karte finden sich Informationen zu den 
Verkehrsverbünden und Hinweise zu günstigen Tickets. Auf 
der Karte zeigen die Verbünde wofür sie stehen und was ihre 
Aufgabe ist: Busse und Bahnen in ihren Gebieten besser zu 
verknüpfen und mit einem Ticket alles fahren zu können. Für 
Fahrten durch den ganzen Freistaat gibt es eine Auswahl an 
Fahrkarten, die kurz erläutert wird. Für umfassende Informa-
tionen sind alle Kontaktdaten der Unternehmen und Verbünde 
angegeben. So wird das Umsteigen auf Bus und Bahn in ganz 
Sachsen einfacher und übersichtlicher, denn auf den Gleisen 
ist es bunt geworden: Heute sind in Sachsen 14 Bahngesell-
schaften unterwegs. Von A wie abellio über D wie DB Regio 
bis V wie Vogtlandbahn.
Die Eisenbahn-Karte ist ein Baustein der engen Zusammenar-
beit der Verbünde: Neben der Netzkarte kooperieren die Ver-
bünde beim landesweiten AzubiTicket, dem BildungsTicket 
und dem FerienTicket Sachsen, bei der Vermarktung der Plus-
Bus- und TaktBus-Linien und dem verbundübergreifenden Ti-
cketverkauf mittels Sachsen mobil in den Apps HandyTicket 
Deutschland und MOOVME. Zudem entwickelt das, beim Ver-
kehrsverbund Oberelbe (VVO) angesiedelte, Kompetenzcenter 
Sachsen-Tarif in enger Zusammenarbeit aller Verbünde und 
dem Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr 
(SMWA) einen einheitlichen Dach-Tarif für ganz Sachsen.
Alle Informationen zu Fahrplänen und Tarifen gibt es bei 
den sächsischen Verkehrsverbünden und Bahnen und im In-
ternet unter www.mdv.de, www.vms.de, www.vvo-online.de,  
www.vogtlandauskunft.de und www.zvon.de.

Rückfragen bitte an:
Verkehrsverbund Vogtland GmbH
Marketing, Medien- und Öffentlichkeitsarbeit
Göltzschtalstraße 16, 08209 Auerbach
Telefon: 03744 8302-140
E-Mail: marketing@VVVogtland.de

Der Startschuss zur Vorbestellung des 
DeutschlandTickets ist gefallen!

Auerbach. Bereits seit Monaten ist das DeutschlandTicket in 
aller Munde und heute ist der Startschuss zur Vorbestellung 
des digitalen Tickets gefallen. Der Verkehrsverbund Vogtland 
(VVV) nutzt die von HanseCom bereitgestellte „Deutschland 
Ticket App“, um Interessierten eine Möglichkeit der Vorbestel-
lung des bundesweiten ÖPNV-Abos anzubieten.

Die Vorbestellung läuft denkbar einfach ab: 
1. Deutschland Ticket App aus dem jeweiligen App-Store 

downloaden
2. Mittels bestehendem HandyTicket Deutschland (HTD) 

Account anmelden oder als Neukunde registrieren, hierbei 
den VVV als Heimatverbund wählen, um weiter regional 
beraten zu werden.

3. Ticket vorbestellen
4. Wenn der offizielle Start des bundesweiten Tickets erfolgt 

ist, einfach einsteigen und losfahren

LINUS WITTICH – Rätselseite
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Anmeldungen  
am Julius-Mosen-Gymnasium Oelsnitz/V. 

 für das Schuljahr 2023/24 

Anmeldezeitraum: 27.02.-03.03.2023 

Folgende Unterlagen werden benötigt: 
– Anmeldeformular  
– Bildungsempfehlung im Original 
– Halbjahresinformation in Kopie 
– Geburtsurkunde in Kopie 
– Entscheidung für Religion oder Ethik 
– ggf. Antragsformular für die Teilnahme an der   
   Bläserklasse 
– Telefonnummer und/oder E-Mail für  
   Rückfragen 

Die Unterlagen können bis 03.03.2023 per Post 
geschickt werden oder vom 27.02. – 03.03.2023 
persönlich im Sekretariat abgegeben werden 
(Mo-Do bis 15.30 Uhr, Fr. bis 12 Uhr). 
 
Die o. g. Formulare, sowie den Antrag auf 
Schülerbeförderung finden Sie auf unserer 
Homepage: 
www.mosengymnasium.de/formulare 
 
Julius-Mosen Gymnasium 
Melanchthonstr. 11 
08606 Oelsnitz 
037421 22572 
www.mosengymnasium.de 

Liebe Freunde der Aktion  
„Weihnachten im Schuhkarton“!

1993 hat der US Evangelist Franklin Graham aus Nord-Caroli-
na diesen Arbeitszweig gegründet. Unser Gebiet habe ich seit 
25 Jahren mitbeteiligt. Das nunmehr 200-millionste Geschenk 
soll ein Ukrainisches Kind erhalten. Dieses Jubiläumspäck-
chen wurde von der 28-jährigen Amerikanerin Elisabeth Groff 
gepackt und persönlich in die Ukraine gebracht.
Als damals 11-jähriges Mädel hat sie in einem Kinderheim in der 
Ost-Ukraine ein solches Päckchen erhalten. Dieses Geschenk 
hat ihr Herz für Gottes Wort geöffnet, lässt sie wissen. Nun 
wollte sie einem ukrainischen Kind solche Freude weitergeben, 
denn Erinnerungen, die unser Herz berühren, gehen niemals 
verloren. -Elisabeth wurde von einer Familie adoptiert.-
Die Schuhkartons werden in 170 Ländern verteilt, in denen 
Armut, Katastrophen, Krankheiten oder Kriege das Leben 
schwer machen. Es beteiligen sich Privatpersonen, Schulen, 
Kindergärten und Kirchgemeinden aus 13 Ländern.
Vergangenen Herbst gingen etwa 200 Päckchen samt über 
1000 Euro Reisegeld und vom Kaleb e. V. Plauen 800 Päckchen 
auf die Reise und sind meinem Erkundigen zufolge unbescha-
det angekommen.
Lasst euch allen herzlich danken und bleibt dieser wunderba-
ren Aktion verbunden auch in diesem Jahr!

Gudrun Appel
Kaleb e. V.

IHK-Information

Sprechtage
Die IHK Regionalkammer Plauen bietet Unternehmern und 
Gründungsinteressenten regelmäßig kostenfreie Sprechtage 
an. Eine Anmeldung ist unbedingt erforderlich.

Sprechtag Unternehmensnachfolge
Beratung zur Vorbereitung der Unternehmensnachfolge und 
Begleitung im Nachfolgeprozess
Freitag, 03.02.2023, 09:00 – 14:00 Uhr, auch virtuell möglich
Information und Anmeldung: 
Ines Damm, Tel. 03741 214-3200

Sprechtag Personal und Fachkräfte
Beratung zum Thema Personal (Personalsuche, Qualifizierung, 
Mitarbeiterbindung etc.)
Dienstag, 28.02.2023, 09:00 – 16:00 Uhr
Information und Anmeldung: 
Ines Damm, Tel. 03741 214-3200

Existenzgründungsberatung/StarterCenter
Beratung zu den ersten Schritten in die Selbständigkeit (Haupt- 
und Nebenerwerb) sowie zu gewerberechtlichen Bestimmun-
gen und Erlaubnissen, Brancheninformationen, individuelles 
Informationsmaterial, Konzeptprüfung
täglich, 08:00 – 15:00 Uhr, telefonisch und persönlich mit Ter-
minvereinbarung
Kontakt: Yvonne Dölz, Tel. 03741 214-3301

Veranstaltungen
Workshopreihe für Gründer und Jungunternehmer am 
27./28.02.2023
Die Workshopreihe für Gründer und Jungunternehmer ver-
mittelt grundlegendes Wissen für die Gründung und Führung 
eines Unternehmens. In kleinen Gruppen erhalten Sie von un-
seren Dozenten praxisnahe Tipps und Hinweise zu folgenden 
Schwerpunkten:
- Unternehmenskonzeption & Finanzierungsplan
- Recht & Versicherungen
- Steuern & Buchführung für Einsteiger

Die drei Module können unabhängig voneinander besucht 
werden. Ein Modul kostet 40,00 EUR pro Teilnehmer und 
wird mit einem Teilnahmezertifikat bestätigt. Nähere Infor-
mationen erhalten Sie unter: www.ihk.de/chemnitz, Dok.-Nr. 
5523654.

Das Amts- und Mitteilungsblatt im 
gewohnten Zeitungsformat. Sieht aus 
wie die gedruckte Ausgabe. Aber mit allen 
nützlichen digitalen Zusatz-Anwendungen.

Lesen sie gleich los:
epaper.wittich.de/2902

Das Amts- und Mitteilungsblatt im 
gewohnten Zeitungsformat. Sieht aus 
wie die gedruckte Ausgabe. Aber mit allen 
nützlichen digitalen Zusatz-Anwendungen.

Lesen sie gleich los:
epaper.wittich.de/3088

auf Ihrem PC, Laptop oder Smartphone.

Ihr Amts- und Mitteilungsblatt

Jetzt als ePaper lesen
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Einfach mal
zurücklehnen –
mit den besten Pellets 
von der BayWa.
Aus der Region,
für die Region.

Erfahren Sie mehr über vita holz + Pellets auf
www.vitaholz.de

Vita holz + Pellets.
Voraus denken.
Nachhaltig heizen.

Jetzt informieren und bestellen:
Markus Lachmann
Tel.: +49 (3596) 5828-66
Mail: markus.lachmann@baywa.de

BayWa AG Energie
Holzpellets Vertrieb Sachsen
Rudolf-Diesel-Str. 1
01844 Neustadt i. Sa.

STEUERFACHANGESTELLTE (M|W|D)

TAX.CO Steuerberatungsgesellschaft mbH • Altstadt 6 • 95028 Hof/Saale

Sie lieben es, mit interessanten Unternehmen und Persönlichkeiten zu 
arbeiten? Sie wenden Ihr fundiertes steuerrechtliches Wissen lebendig 
und kreativ an und arbeiten lösungsorientiert? 
Ein positives und wertschätzendes Arbeitsklima gehört für Sie genau so 
zu einem perfekten Arbeitsplatz wie familienfreundliche Arbeitszeiten? 

Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung!

Neues Jahr -
neuer Job!

CHAN EC
G

Voll- oder Teilzeit

09281 / 821 66 – 0

info@taxco-steuerberatung.de

www.taxco-steuerberatung.de

www.BrautmodeOutlet.de

WWW.VOLKSBUND.DE/WORKCAMPS

Termine und Anmeldung jetzt online!

www.volksbund.de/workcamps

2019

www.volksbund.de/workcamps

Jugendbegegnungen 
& Workcamps

Jugendbegegnungen & Workcamps

Jetzt online anmelden!

Jugendbegegnungen 
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selo24.de

(Lohnsteuerhilfeverein)

SELO e.V.
Steuererklärungs-Service
für Arbeitnehmereinkünfte

Steuererklärung?
Kein Problem! 

Hinweis: Angebot nur für Mitglieder mit 
ausschließlich nichtselbständigen Einkünften.

Tel.: 036646 - 284653
Koskauer Str. 1a in 07922 Tanna

 Ihr Landschaftsgärtner

danIeL Morgner

WIR SCHAFFEN GRÜN!

garten-neu- & uMgestaLtung

PfLaster- & BaggerarBeIten

oBstBauM- & heckenschnItt

PfLanzenhandeL

zaunBau

grünanLagenPfLege

FACHBETRIEB FÜR GARTENBAU
UND LANDSCHAFTSGESTALTUNG

Hauptstraße 38
08539 Kornbach/ V.

Tel. 036645 -29434
Mobil 0173 -9516914

WWW.MORGNER-GALABAU.DE

OBSTBAUMSCHNITT
JETZT TERMIN VEREINBAREN!

WIR SCHAFFEN GRÜN!

zaunBau

grünanLagenPfLege
WWW.MORGNER-GALABAU.DE

WIR SCHAFFEN GRÜN!

PfLanzenhandeL

zaunBau

grünanLagenPfLege

Tel. 036645 -29434
Mobil 0173 -9516914

WWW.MORGNER-GALABAU.DE
Garten-neu- & umGestaltunG

natursteinweGe- & mauerbau

Pflaster- & baGGerarbeiten

Obstbaum- & HeckenscHnitt

Zaunbau

GrünanlaGenPfleGe

.DE

Ein Familienunternehmen 16x in Ihrer Nähe

Kunde sein hat viele Vorteile:

 > großes Markenportfolio 
 > über 1.000 sofort verfügbare Fahrzeuge 
 > 5% Stammkundenrabatt in der Werkstatt
 > 24h Schadensteuerung via Service-App
 > Spezialisten für Elektro- & Hybridfahrzeuge
 > Verkauf & Vermietung von Wohnmobilen
 > Lackierzentrum „Lackaro“ am Firmensitz 
 > spezielle Business Center für Gewerbekunden
 > eigenes SEAT Großkundenleistungszentrum
 > uvm.  

Mitarbeiter sein hat viele Vorteile:

 > Rentenkasse für die Altersvorsorge der Mitarbeiter
 > Unfallversicherung 365 Tage im Jahr, weltweit
 > Betriebliches Gesundheitsmanagement 
 > Bezahlte Schulungen und Qualifizierungen
 > Unbefristete Arbeitsverträge
 > Jobräder mit Arbeitgeberzuschuss
 > 20 % Zuschuss zur betrieblichen Altersvorsorge
 > Mitarbeiterkonditionen: 

> bei Kauf & Reparatur von Fahrzeugen 
> bei Anmietung von Wohnmobilen

 > Mitarbeiter-App zur Kommunikation
 > Digitale Personalakte und Lohnscheine

 > Regelmäßige Mitarbeiterbefragungen
 > Mitarbeiterjahresgespräche
 > Jubiläums- und Geburtstagsgeschenke
 > Mitarbeiterevents und Ausflüge
 > Verschiedene Prämienmöglichkeiten



Freitag, 3. Februar 2023 AnzeigenteilSeite 18

Telefon: (03741) 70 77 73 
www.baumdienst-lippert.de

• Baumfällung
• Baumpflege
• Landschafts- 
  pflege
• Forstarbeiten

OT Reuth

Meinel Holz

Tel.: 0151 - 40 18 60 27
E-Mail: daniel@meinel-holz.de

Langer Weg 79 | 08538 Weischlitz 
OT Rodersdorf

Inh. Daniel Meinel

Zimmerei      Holzbau
Sägewerk      Altbausanierung

Taltitzer Straße 22
08538 Weischlitz

(ehem. Salon Manuela)
Telefon: 037436 - 22 33

Sie haben ein haariges Problem? 
Ich freu‘ mich auf Sie!

IHR FACHMANN
vor Ort

Perfektes Haarstyling Anzeige

Es gibt natürlich unendlich viele Möglichkeiten, je nach Anlass, 
Beschaffenheit des eignen Haares, Budget und Zeit. Der Besuch 
beim Friseur empfiehlt sich für jeden, der nicht das Händchen 
oder Talent für die Kunst einer besonderen Frisur hat. Außer-
dem berät dieser umfassend und natürlich ist ein Besuch bei 
Fachmann*frau sehr viel entspannter. Mit etwas Geduld und Ge-
schick, kann man sich auch selbst an die Umsetzung wagen. Es 
gibt viele Do-It-Yourself-Tipps im Internet. Egal wofür Sie sich 
entscheiden, machen Sie sich rechtzeitig Gedanken und verein-
baren die entsprechenden Termine. Kleiner Tipp für Jugendwei-
he, Einschulung oder den wichtigen 18. Geburtstag: Der Nach-
wuchs freut sich, wenn er hier selbst aussuchen darf und dafür 
ein Friseurtermin gemacht wird. Schließlich sind das persönliche 
Meilensteine und die sollten mit dieser einfachen Geste auch 
entsprechend von den Eltern gewürdigt werden. Das zeigt Ihrem 
Nachwuchs, wie wichtig auch für Sie selbst dieser Meilenstein 
ist.

Vermieter dürfen Baumfällkosten Anzeige

nicht umlegen
Lässt ein Vermieter einen maroden Baum im Garten eines Miets-
hauses fällen, kann er die Kosten dafür nicht auf die Mieter um-
legen. Denn: Es handelt sich nicht um regelmäßig anfallende 
Kosten und somit nicht um Betriebskosten der Immobilie. Dies 
hat laut Michaela Rassat, Juristin bei der D.A.S. Rechtsschutz 
Leistungs-GmbH, das Landgericht Berlin entschieden. „Die 
Kosten für regelmäßige Pflegearbeiten an den Gartenanlagen 
wie beispielsweise das Rasenmähen und Sträucher schneiden 
kann der Vermieter als Betriebskosten auf die Mieter umlegen. 
Einmalige Aktionen gehören jedoch nicht dazu“, so die Juristin. 
Diese Rechtslage gilt selbstverständlich nicht nur für das Fällen 
von Bäumen. „Mieter sollten daher bei ungewöhnlichen Positi-
onen in der Nebenkostenabrechnung darauf achten, ob es sich 
tatsächlich um laufende Kosten handelt“, empfiehlt die Rechts-
expertin.  Az. 63 S 217/17

Wenden Sie sich an die Fachleute – Ihre Handwerker!
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IHR FACHMANN
vor Ort

Investitionen in neue Fenster Anzeige

lohnen sich
Überall wird gespart. Energiesparlampen werden gekauft, die 
Heizung herunter geregelt und die Wasserhähne in der Wohnung 
bekommen Durchfluss reduzierende Strahlregler. Im schlimms-
ten Falle werden einzelne Räume gar nicht mehr genutzt, um die 
Nebenkostenabrechung im Rahmen zu halten - dies kann teu-
re Bauschäden verursachen. Denn diese extremen Auswüchse 
sind oft gar nicht gut und schon gar nicht notwendig: Bereits 
mit dem Austausch der alten Fenster gegen neue Wärmedämm-
fenster steigt der Wohnkomfort in allen Räumen deutlich und die 
Heizkosten sinken. Quelle: Verband Fenster + Fassade

Baumaterialien werden  Anzeige 

knapp und teuer
Seit einigen Monaten haben die Preise für Baumaterialien stark 
angezogen. Hinzu kommen Lieferengpässe im Zuge der Coro-
na-Pandemie. Insbesondere die Preise für Konstruktionsholz, 
Dämmstoffe und Ziegel sind teilweise um über 100 Prozent 
gestiegen. Ein Ende der Entwicklung ist aktuell nicht in Sicht. 
Bauherren haben bisher bei laufenden Bauprojekten nur wenig 
davon gemerkt. Das könnte sich jedoch bald ändern: „Große 
Unternehmen können zur Zeit noch vielerorts auf Lagerbestän-
den zurückgreifen und weiterbauen. Kleine Betriebe, die nach 
Bedarf bestellen, geraten jedoch immer mehr unter Druck“, sagt 
BSB-Bauherrenberater und Vorstand Andreas May. Für Verbrau-
cher könnte diese Situation zu unvorhersehbaren Risiken führen: 
„Wenn der Bauablauf gestört wird, weil ein Gewerk aufgrund 
von Lieferengpässen nicht weiterbauen kann, droht ein Bauver-
zug für das gesamte Projekt.“ Aufmerksam müsse man werden, 
wenn Unternehmen Alternativen anbieten, um weiterbauen zu 
können. „Wenn eine Baufirma ein Ersatzprodukt anbietet, sollten 
Bauherren dringend mit einem unabhängigen Sachverständigen 
prüfen, ob der Einsatz geeignet ist.

Ob Neu-, Aus-, Umbau oder Renovierung …

…die Handwerker Ihrer Region stehen
Ihnen mit Rat und Tat zur Seite!
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Baggerarbeiten

Elektro - Datentechnik - Sicherheitstechnik

Telefon: 037436/2180
Geschäftsführer: Tobias Kraus
Plauener Straße 16  I  08538 Weischlitz
Mail: info@EDS-Weischlitz.de

Büroservice GmbH
Unsere Leistungen:
– Buchen laufender Geschäftsvorfälle
– Lohn- und Gehaltsabrechnungen
– Baulohn
– Lohnsteuer-Anmeldung
– Abrechnung und Korrespondenz 

mit Krankenkassen
– sämtliche Arbeiten im Zusammenhang mit 

Datenerfassung und Büroservice
– Abhol- und Bringservice

Enders-Dix-Str. 1 | 08538 Weischlitz
Internet: www.bueroservice-weischlitz.de
info@bueroservice-weischlitz.de

Telefon:
03 74 36 / 28 03

Fax:
03 74 36 / 2 07 22

Buchführung 
muss nicht 
teuer sein!

IHR FACHMANN
vor Ort

Alles aus einer Hand Anzeige

In der Regel beauftragt der Bauherr für sein Bauvorhaben einen 
Bauunternehmer oder er wendet sich an einen Bauträger. Gera-
de wenn man noch kein eigenes Grundstück hat, kann die Ver-
gabe an einen Bauträger empfehlenswert sein. Hier bekommt 
man alles aus einer Hand und hat nur einen Ansprech- und 
Vertragspartner. Zudem wird ein Festpreis mit Abschlägen auf 
bereits erbrachte Leistungen (Grundstückskauf, Erstellung des 
Rohbaus etc.) nach strengen Auflagen des Gesetzgebers und 
der Makler- und Bauträgerverordnung vereinbart und die finan-
zielle Belastung während der Bauphase ist von vornherein klar. 
Der Bauträger haftet bis zur Fertigstellung finanziell für die Er-
stellung der verschiedenen Bauschritte und bedient sich dabei 
häufig Subunternehmern, die der Bauträger vorab zu bezahlen 
hat. Der zukünftige Besitzer und Bauherr oder auch Auftragge-
ber ist rein formal erst bei der Grundbucheintragung Besitzer 
und Bauherr seines Objektes.

SG
5

Kreuzstr. 34 · 40210 Düsseldorf
www.alzheimer-forschung.de

Wir unterstützen Sie bei Ihrer Spendenaktion für die
Alzheimer-Forschung. Bestellen Sie das Spenden-statt-
Geschenke-Paket telefonisch unter 0800-200 400 1
oder online unter alzheimer-forschung.de/anlass.

Haben Sie etwas zu fe iern 
und sind wunschlos glücklich? 
Dann bitten Sie um 

Spenden 
statt Geschenke:
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03741/48004

www.bestattungsunternehmen-partner.de

PLAUEN
Röntgenstr. 39

ELSTERBERG
Hohndorfer Str. 1

WICHTIGE ENTSCHEIDUNGEN 
NICHT AUF DIE LANGE 

BANK SCHIEBEN.
Die Beschäftigung mit der 
eigenen Endlichkeit sorgt 

für Entlastung.

Hilfe in schweren Stunden

Passende Beisetzungsform finden Anzeige

Empfehlenswert ist es, zu Lebzeiten festzulegen, ob später eine 
Körperbestattung oder eine Einäscherung erfolgen soll, damit 
den Angehörigen diese Entscheidung in der Zeit der Trauer ab-
genommen wird. Die Körperbestattung ist zumeist teurer wegen 
massiverer Särge und höherer Grabkosten. Außerdem gibt es 
hierbei weniger Möglichkeiten für die Art der Beisetzung, wie 
sie viele Städte und Gemeinden bei Urnengräbern anbieten. Die 
Urnenbestattung als Folge der Feuerbestattung ist die häufigs-
te der Bestattungsarten. Ein Grund sind auch die alternativen 
Möglichkeiten, die Urne beizusetzen.
Bei vielen neuen Bestattungsarten handelt es sich um soge-
nannte pflegefreie Gräber. Hier ist keine gärtnerische Pflege 
durch die Angehörigen erforderlich. Die Kosten sind bereits in 
der Friedhofgebühr enthalten. Ob gekennzeichnetes oder ano-
nymes Grab - beides ist bei der Urnenbestattung möglich.
Die Deutsche Friedhofsgesellschaft (www.deutschefriedhofsge-
sellschaft.de) klärt über Varianten der Urnenbeisetzung auf.
 spp-o

Bestattungsverfügung Anzeige

Um Angehörigen im Falle einer schweren Krankheit die erfor-
derlichen Entscheidungen zu erleichtern und damit der eigene 
Wille gewahrt bleibt, nutzen immer mehr Menschen eine Pati-
entenverfügung. Um auch für die letzte Ruhe selbstbestimmt 
Vorsorge zu treffen, sollte man sich außerdem um eine Bestat-
tungsverfügung kümmern.
In der Verfügung lässt sich bindend dokumentieren, ob eine 
Erd-, Feuer- oder Sonderform der Bestattung gewählt wird und 
wo sie erfolgen soll. Viele Satzungen althergebrachter Friedhöfe 
schreiben vor, dass Gräber gepflegt werden müssen. Hier kann 
ggf. ein Friedhofsgärtner beauftragt werden. Ist in der Verfügung 
bereits ein pflegefreies Grab vereinbart, fallen nur Kosten zu Be-
ginn der Nutzung an. Solche pflegefreien Grabstätten werden 
zum Beispiel als anonymes Rasengrab, als Bestattung im Blu-
menbeet und als Grabstätte im Ruhewald angeboten.
In der Bestattungsverfügung lässt sich aber noch viel mehr 
festlegen, zum Beispiel, ob eine Traueranzeige in der Zeitung 
erscheinen soll, wie man sich die Gestaltung der Trauerfeier vor-
stellt, ob die Beisetzung im großen oder kleinen Kreis erfolgen 
soll. Es kann auch eine Vertrauensperson, die bei Unstimmigkei-
ten entscheiden soll, benannt werden. Gegebenenfalls kann die 
Person sich auch über den Tod hinaus um ein geliebtes Haustier 
kümmern. Wichtig ist es, dass die Bestattungsverfügung mög-
lichst handschriftlich festgehalten und nicht im Testament ent-
halten ist, da dieses erst Wochen nach der Beerdigung eröffnet 
wird.
Deutsche Friedhofsgesellschaft/spp-o



Anzeigenteil

Motorträume

Sicher bremsen  Anzeige

bei jedem Wetter
Nebel und Nässe, Schnee und Glatteis: In der kalten Jahreszeit 
sollten Autofahrer auf alles vorbereitet sein. Besonders tückisch 
sind Temperaturen, die um den Gefrierpunkt pendeln und somit 
von einer Sekunde auf die andere für vereiste Oberflächen sor-
gen können. Da hilft nur eines: Fuß vom Gas nehmen. Gefragt ist 
eine vorausschauende, umsichtige Fahrweise, schließlich kön-
nen sich die Beschaffenheit der Fahrbahn und somit die Haf-
tung zwischen Reifen und Straße jederzeit verändern. Um sicher 
ans Ziel zu kommen, sollte man nur behutsam Gas geben und 
ruckartige, hektische Lenkbewegungen vermeiden. Eine Selbst-
verständlichkeit sind zudem Räder, die der Witterung angepasst 
sind, also Winterreifen oder Ganzjahresreifen.
Zusätzlich haben die meisten Autos heute elektronische Schutz-
engel an Bord. Sie helfen dabei, das Fahrzeug in der Spur zu 
halten und bei Bedarf sicher abzubremsen. Das elektronische 
Stabilitätsprogramm ESP etwa unterstützt den Fahrer in nahe-
zu allen kritischen Fahrsituationen. Es umfasst die Funktionen 
des Antiblockiersystems (ABS) und der Antriebsschlupfregelung 
(ASR), erkennt aber auch Schleuderbewegungen und wirkt die-
sen aktiv entgegen. Der Schleuderschutz hat nach Berechnun-
gen der Bosch-Unfallforschung seit seiner Einführung in der EU 
rund 15.000 Menschen das Leben gerettet und knapp eine hal-
be Million Unfälle mit Personenschaden verhindert. djd/Bosch
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Ihre Medienberaterin vor Ort

0171 2908634
teresa.bunzel@wittich.de

www.wittich.de

Anzeigenwerbung | Beilagenverteilung | Drucksachen

Teresa Bunzel

Heizung - Sanitär - Klempner - Kundendienst 

Telefon: 03 74 31 / 3881 
E-Mail: kontakt@gunar-schmeissner.de 

  

Heizung • Sanitär • Klempner • Kundendienst
Friedensstr. 17 - 08539 Rosenbach / OT Mehltheuer
Telefon: 03 74 31 / 3881 oder 0172 - 3572091
E-Mail: kontakt@gunar-schmeissner.de

Unser Team braucht Verstärkung!
Für den regionalen Einsatz suchen wir:

Kundendienstmonteur (m/w/d) – Heizung/Sanitär
-  Wartung, Installation, Inbetriebnahme und Reparatur  

von Heizungsanlagen

Baufacharbeiter/Fliesenleger/Trockenbauer (m/w/d)
- Handwerker aus allen Bereichen Innenausbau

Gerne auch Quereinsteiger aus artverwandten Berufen 
(Elektriker, Mechatroniker …)
Gerne sprechen wir mit dir über deine persönlichen Vorstellungen 
(Gehalt, Urlaub, Arbeitszeit und Rahmenkonditionen).
Interesse? Dann melde dich bei uns!

Bestes 
WERTPAPIERDEPOT  
im Vogtland

Jetzt wechseln

Günstige Depotpreise

Zusätzlich attraktive Zinsen auf Sparprodukte

      

sparkasse-vogtland.de
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